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Das Land Baden-Wirttemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremeny

die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen

das Land Rheinland-Pfalz,
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das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein

und das Land Thiringen

schlieBen nachstehenden Staatsvertrag:
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I. Abschnitt
Errichtung, Angebote

81
Rechtsform, Name, Sitz

(1) Die Lander errichten die gemeinniitzige rechtsfahige Korperschaft des Offentlichen
Rechts mit dem Namen "Deutschlandradio”. Mitglieder der Kérperschaft sind die in der
Arbeitsgemeinschaft der offentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das Zweite
Deutsche Fernsehen (ZDF). Die Aufnahme weiterer Mitglieder ist nicht zulassig.

(2) Die Korperschaft hat das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der nachfolgenden
Bestimmungen.

(3) Die Korperschaft hat ihren Sitz in Kélnsund in Berlin. Der Intendant, die dazugehérende
Verwaltung und der fur den Gerichtsstand mafRgebliche Sitz der Kérperschaft befinden
sich in KoéIn. Die Kdrperschaft betreibt angebots- und produktionsgerecht gleichgewichtige
Funkh&user in Berlin und Kaln,

§2
Angebote

(1) Die Korperschaft veranstaltet folgende Horfunkprogramme mit den Schwerpunkten in
den Bereichen Information, Bildung und Kultur:

1. das Programm ,Deutschlandfunk®,

2. das Programm ,Deutschlandfunk Kultur®,

3. das in digitaler Technik verbreitete Programm ,Deutschlandfunk Nova“ nach
Maf3gabe des als Anlage beigefligten Konzepts, insbhesondere unter Rickgriff auf die

Mdglichkeiten nach § 5 Abs. 2; die in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten kooperieren hierzu mit der Korperschatt,
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ausschlief3lich im Internet verbreitete Horfunkprogramme mit Inhalten aus den in
Nummer 1 bis 3 aufgefiihrten Programmen nach Maf3gabe eines nach § 11 f des
Rundfunkstaatsvertrages durchgefuhrten Verfahrens.

Das Programm nach Satz 1 Nr. 1 kann bei digitaler Ubertragung fur Liveilibertragungen
aus dem Europdaischen Parlament, dem Deutschen Bundestag oder den Landtagen, sowie
von Diskussionsrunden, Reden, Festakten und Preisverleihungen und ahnlichen, fur den
Horfunk geeigneten Sendungen der Mitglieder der Kdrperschaft zeitweise in
angemessenem Umfang auseinandergeschaltet werden. Die Korperschatft bietet
Telemedien nach Mal3gabe dieses Staatsvertrages und des Rundfunkstaatsvertrages an.

(2) Die Angebote dirfen keine Werbung enthalten.

(3) Sponsoring ist unzuléassig. Davon ausgenommen sind gesponserte Beitrage, die die
Korperschaft von ihren Mitgliedern dbernimmt.

8§3
Technische Ubertragungskapazititen

(1) Die am 1. Juli 1991 genutzten Frequenzen und Satellitenkanale des Deutschlandfunks,
der Programme von RIAS 1 und DS-Kultur stehender, Kérperschaft zu. Sie hat hiertiber
sowie Uber weitere zur Verfigung stehende Ubertragungskapazitaten ein
Nutzungskonzept mit dem Ziel zu erstellen, eine bundesweit moglichst gleichwertige
terrestrische Verbreitung fur ihre Programme zu erreichen. Weitere
Ubertragungskapazitaten kénnen.nach MafRgabe des Landesrechts zugeordnet werden,
ohne daf? den Programmen der Korperschaft nach diesem Staatsvertrag ein Vorrang
zukommt.

(2) Die Korperschatft ist berechtigt, die Zuordnung von Satellitenkanalen an sie nach § 51
Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag zu beantragen; § 51 Abs. 3 Rundfunkstaatsvertrag gilt fur
die Kérperschaft entsprechend.

§4
Erstellung von Audioproduktionen, Verwertung, Druckwerke

Die Kdrperschaft kann in Erfullung ihrer Aufgaben zum Erwerb, zur Herstellung und zur
wirtschaftlichen Verwertung von Audioproduktionen und der damit zusammenhangenden
Rechte mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann sich zu diesem Zweck an Unternehmen
beteiligen. Sie darf jedoch Audioproduktionen nicht in erster Linie zum Zwecke der
wirtschaftlichen Verwertung erwerben, herstellen oder herstellen lassen.
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8§85
Zusammenarbeit mit ARD und ZDF

(1) Die Korperschaft arbeitet unter Wahrung ihrer journalistischen und redaktionellen
Eigenstandigkeit eng mit ihren Mitgliedern zusammen.

(2) Die Kdrperschaft nutzt im In- und Ausland die vorhandenen sachlichen, technischen
und personellen Kapazitaten ihrer Mitglieder, insbesondere deren Studios, soweit dies zur
Erfullung des Auftrags vertretbar und wirtschaftlich ist. Uber die Nutzung stimmt sich die
Korperschaft mit ihnren Mitgliedern ab. Mit ihren Mitgliedern arbeitet die Kérperschatft ferner
durch die Koproduktion von Programmen und die Ubernahme von Wort- und
Musikbeitragen zusammen. Die Zusammenarbeit erstreckt sich‘@auch auf den
administrativen und technischen Bereich. Die Programmerstellung durch die beiden
Funkhauser in Berlin und Koln bleibt hiervon unberthrt. Naheres regelt die Satzung.

(3) Die Angebote der Korperschaft und ihrer Mitglieder sind auf der Grundlage einer
Vereinbarung wechselseitig in den jeweiligen Angeboten unentgeltlich zu bewerben.

(4) Die Korperschaft veroffentlicht im Rahmen inres Jahresabschlusses eine Ubersicht
Uber die Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedern.

Il. Abschnitt
Vorschriften fur die Angebote

86
Gestaltungder Angebote

(1) In den Angeboten der Korperschaft'soll ein objektiver Uberblick tiber das
Weltgeschehen, insbesondere ein umfassendes Bild der deutschen Wirklichkeit vermittelt
werden. Die Angebote sollen eine freie individuelle und 6ffentliche Meinungsbildung
fordern.

(2) Die Korperschaft hat in‘ihren Angeboten die Wirde des Menschen zu achten und zu
schitzen. Sie soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und kérperlicher
Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu starken. Die sittlichen und religiosen
Uberzeugungen der Bevdélkerung sind zu achten.

(3) Das Geschehen in den einzelnen Landern und die kulturelle Vielfalt Deutschlands sind
angemessen in den Angeboten der Kérperschaft darzustellen. Die Angebote sollen dabei
auch die Zusammengehorigkeit im vereinten Deutschland férdern sowie der
gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der Verstadndigung unter
den Volkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken.
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§7
Berichterstattung

Die Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages zu Berichterstattung,
Informationssendungen und Meinungsumfragen finden Anwendung.

8§88
Unzulassige Angebote, Jugendschutz

Die fur die Korperschaft geltenden Bestimmungen des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages finden Anwendung.

§9
Gegendarstellung

(1) Die Korperschaft ist verpflichtet, die Gegendarstellung der.Person oder Stelle zu
verbreiten, die durch eine im Angebot der Kérperschaft verbreitete Tatsachenbehauptung
betroffen ist.

(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegendarstellung besteht nicht, wenn

1. der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der Verbreitung hat oder

2. die Gegendarstellung ihrem Umfangdmach nicht angemessen ist, insbesondere den
Umfang des beanstandeten Teils des Angebots wesentlich Uberschreitet.

(3) Die Gegendarstellung muf3sich auftatsachliche Angaben beschranken und darf keinen
strafbaren Inhalt haben. Sie bedarf'der Schriftform und muf3 von dem Betroffenen oder
seinem gesetzlichen Vertreter.unterzeichnet sein. Der Betroffene oder sein Vertreter kann
die Verbreitung nur verlangen, wenn die Gegendarstellung unverztiglich, spatestens
innerhalb von zwei Monaten, der Korperschaft zugeht. Die Gegendarstellung muss das
beanstandete Angebot und die, Tatsachenbehauptung bezeichnen.

(4) Die Gegendarstellung muss unverzuglich innerhalb des gleichen Angebotes verbreitet
werden, in welchem die beanstandete Tatsachenbehauptung erfolgt ist. Die Verbreitung
erfolgt ohne Einschaltungen und Weglassungen.” Im Horfunk muss die Gegendarstellung
innerhalb des gleichen Programms und der gleichen Programmsparte wie die
beanstandete Tatsachenbehauptung sowie zur gleichen Tageszeit oder, wenn dies nicht
maglich ist, zu einer Sendezeit verbreitet werden, die der Zeit der beanstandeten Sendung
gleichwertig ist. Eine Erwiderung auf die verbreitete Gegendarstellung muf3 sich auf
tatsachliche Angaben beschréanken.

(5) Die Verbreitung der Gegendarstellung erfolgt unentgeltlich.
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(6) Fur die Durchsetzung des Anspruchs ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Auf
Antrag des Betroffenen kann das Gericht anordnen, dal3 die Korperschaft in der Form des
Absatzes 4 eine Gegendarstellung verbreitet. Auf das Verfahren sind die Vorschriften der
Zivilprozel3ordnung tber das Verfahren auf Erlal3 einer einstweiligen Verfligung
entsprechend anzuwenden. Eine Gefahrdung des Anspruchs braucht nicht glaubhaft
gemacht zu werden. Ein Verfahren zur Hauptsache findet nicht statt.

(7) Die Absatze 1 bis 6 gelten nicht fur wahrheitsgetreue Berichte tber 6ffentliche
Sitzungen des Europdaischen Parlaments, der gesetzgebenden Organe des Bundes, der
Lander und der Vertretungen der Gemeinden und Gemeindeverbande, der Gerichte sowie
fur Sendungen nach den §8 10 und 11 dieses Staatsvertrages. Zu.einer Gegendarstellung
kann eine Gegendarstellung nicht verlangt werden.

FuRnoten

[Red. Anm.: Die Anderungsanweisung des Artikels.2'Nr. 12 Buchst. d) Doppelbuchst.
bb) des Zwangigsten Rundfunkanderungsstaatsvertrags vom 8./16.12.2016
(Brem.GBI. 2017 S. 124, 129) ,Es wird folgender neuer Satz 3 angefugt: ..." musste
wohl korrekterweise lauten: ,Es wird folgender-neuer Satz angefugt* Eine amtliche
Richtigstellung wird folgen.]

§ 10
Verlautbarungsrecht

Der Bundesregierung und den Landesregierungen ist in Katastrophenfallen oder bei
anderen vergleichbaren erheblichen Gefahren fir die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung
unverziglich angemessene Sendezeit in den Horfunkprogrammen fur amtliche
Verlautbarungen unentgeltlichreinzur&umen.

8§11
Anspruch auf Sendezeit

(1) Parteien ist wahrend ihrer Beteiligung an den Wahlen zum Deutschen Bundestag
angemessene Sendezeit in den Horfunkprogrammen einzuraumen, wenn mindestens eine
Landesliste fir sie zugelassen wurde. Ferner haben Parteien und sonstige politische
Vereinigungen wahrend ihrer Beteiligung an den Wahlen der Abgeordneten der
Bundesrepublik Deutschland fuir das Europaische Parlament Anspruch auf angemessene
Sendezeit in den Horfunkprogrammen, wenn mindestens ein Wahlvorschlag fur sie
zugelassen wurde.

(2) Der Intendant lehnt die Ausstrahlung ab, wenn es sich inhaltlich nicht um Wahlwerbung
handelt oder der Inhalt offenkundig und schwerwiegend gegen die allgemeinen Gesetze
verstolit.
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(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Judischen Gemeinden
sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten in den Horfunkprogrammen fur die
Ubertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religioser
Sendungen, auch solcher tber Fragen ihrer 6ffentlichen Verantwortung, zu gewéhren.
Andere Uber das gesamte Bundesgebiet verbreitete Religionsgemeinschaften des
offentlichen Rechts kdnnen angemessen bertcksichtigt werden.

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiosen
und weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Méglichkeit
der Rede und Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewahren.

§12
Verantwortung

(1) Wer die Sendung eines Beitrages veranlasst oder zugelassen hat oder Angebote in
Telemedien zur Nutzung bereitstellt, tragt fir den jeweiligen Inhalt und die jeweilige
Gestaltung nach MalRgabe der Vorschriften des Grundgesetzes, der allgemeinen Gesetze
und der besonderen Vorschriften dieses Staatsvertrages.die Verantwortung. Verantwortlich
ist auch, wer es unterlassen hat, in seinem Aufgabenkreis pflichtgemal tatig zu werden.

(2) Fur Inhalt und Gestaltung der Sendungen nach 88 10 und 11 dieses Staatsvertrages ist
derjenige verantwortlich, dem die Sendezeit zugebilligt worden ist.

(3) Die Verantwortlichkeit anderer Personen; insbesondere des Verfassers, Herstellers
oder Gestalters eines Beitrages oder Angebotsteiles, bleibt unberthrt.

§13
Auskunftspflicht

Die Korperschaft hat auf Verlangen Namen und Dienstanschrift des Intendanten oder der
sonstigen fir Angebote Verantwortlichen mitzuteilen.

8§14
Beweissicherung

(1) Von allen Horfunksendungen, die die Kérperschaft verbreitet, sind vollstandige
Tonaufzeichnungen herzustellen und aufzubewahren. Bei der Sendung einer
Aufzeichnung kann abweichend von Satz 1 die Aufzeichnung aufbewahrt werden. Die
Aufbewahrungsfrist betragt drei Monate. Wird innerhalb dieser Frist eine Sendung
beanstandet, so ist die Aufzeichnung aufzubewahren, bis die Beanstandung durch
rechtskraftige gerichtliche Entscheidung, durch gerichtlichen Vergleich oder auf andere
Weise erledigt ist.
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(2) Soweit die Kérperschaft Telemedien anbietet oder Radiotext veranstaltet, stellt sie in
geeigneter Weise sicher, dass berechtigten Interessen Dritter auf Beweissicherung
angemessen Rechnung getragen wird.

(3) Wer glaubhaft macht, in seinen Rechten betroffen zu sein, kann von der Koérperschaft
Einsicht in die Aufzeichnungen nach den Absatzen 1 und 2 verlangen und hiervon auf
eigene Kosten von der Korperschaft Mehrfertigungen herstellen lassen. Die
Glaubhaftmachung in Textform ist ausreichend.

§15
Eingaben, Beschwerden

(1) Jedermann hat das Recht, sich mit Eingaben und Anregungen zu.den Angeboten an
die Korperschaft zu wenden.

(2) Die Kdrperschaft stellt sicher, dal3 Programmbeschwerden, inndenen die Verletzung
von Programmgrundsatzen behauptet wird, innerhalb angemessener Frist schriftlich
beschieden werden. Wird die Programmbeschwerde in Textform eingelegt, so gentigt auch
fur deren Bescheidung Textform. Das Nahere regelt die Satzung.

llIl. Abschnitt
Datenschutz

8§16
Geltung von Datenschutzvorschriften

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, sind fiir den Datenschutz bei der
Korperschaft die jeweils geltenden Vorsehriften des Bundesdatenschutzgesetzes
entsprechend anzuwenden.

§17
Datenverarbeitung fiir journalistisch-redaktionelle Zwecke

(1) Soweit personenbezogene Daten durch die Kérperschaft ausschlief3lich zu eigenen
journalistisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet werden, gelten nur die fur das
Datengeheimnis und fir die Datensicherung maf3geblichen Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

(2) Fahrt die journalistisch-redaktionelle Verwendung personenbezogener Daten zur
Verbreitung von Gegendarstellungen des Betroffenen oder zu Verpflichtungserklarungen,
Verfigungen oder Urteilen tber die Unterlassung, der Verbreitung oder Gber den Widerruf
des Inhalts der Daten, so sind diese Gegendarstellungen, Unterlassungserklarungen oder
Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu nehmen und dort fir dieselbe Zeitdauer
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aufzubewahren wie die Daten selbst sowie bei einer Ubermittlung der Daten gemeinsam
mit diesen zu Gbermitteln.

(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem Persoénlichkeitsrecht
beeintrachtigt, kann der Betroffene Auskunft Giber die der Berichterstattung
zugrundeliegenden zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann
nach Abwagung der schutzwirdigen Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung
von Angeboten berufsmallig journalistisch mitwirken oder mitgewirkt haben,
geschlossen werden kann,

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des Gewahrtragers von
Beitragen, Unterlagen und Mitteilungen fur den redaktionellen Teil geschlossen
werden kann,

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlangten Daten die journalistische
Aufgabe der Korperschaft durch Ausforschung des Informationsbestandes
beeintrachtigt wirde.

Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Hinzufiigung einer
eigenen Darstellung von angemessenem Umfang verlangen.

§18
Datenschutzbeauftragter

(1) Die Korperschaft bestellt einen.Beauftragten fir den Datenschutz, der an die Stelle des
Landesbeauftragten fir den Datenschutz tritt. Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag des
Intendanten durch den Verwaltungsrat fiir die Dauer von vier Jahren. Eine
Wiederbestellung ist zuléssig. Das Amt des Beauftragten fur den Datenschutz kann neben
anderen Aufgaben innerhall der Korperschaft wahrgenommen werden.

(2) Der Beauftragte fur den Datenschutz ist in Ausiibung seines Amtes unabh&ngig und
nur dem Gesetz unterworfen. Er untersteht der Dienstaufsicht des Verwaltungsrates.

(3) Der Beauftragte fur den Datenschutz Giberwacht die Einhaltung der
Datenschutzvorschriften dieses Staatsvertrages, des Bundesdatenschutzgesetzes und
anderer Vorschriften tber den Datenschutz bei der gesamten Téatigkeit der Kdrperschatt.
Dem Beauftragten fur den Datenschutz ist dabei

1. insbesondere Auskunft zu Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten zu
gewahren, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
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stehen, namentlich in die gespeicherten Daten und die
Datenverarbeitungsprogramme,

2. jederzeit Zutritt zu allen Dienstrd&umen zu gewahren.

Gesetzliche Geheimhaltungsvorschriften kdnnen einem Auskunfts- oder
Einsichtsverlangen nicht entgegengehalten werden.

(4) Uber das Ergebnis der Uberwachung unterrichtet der Beauftragte fiir den Datenschutz
den Intendanten. Damit kann er Vorschlage zur Verbesserung des Datenschutzes,
insbesondere zur Beseitigung von festgestellten Mangeln bei der. Verarbeitung
personenbezogener Daten, verbinden. Absatz 5 bleibt unberihrt.

(5) Stellt der Beauftragte fiir den Datenschutz Versto3e gegen Vorschriften Gber den
Datenschutz oder sonstige Mangel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten fest,
so beanstandet er dies gegeniber dem Intendanten und-fordert ihn zur Stellungnahme
innerhalb einer angemessenen Frist auf. Gleichzeitig unterrichtet er den Verwaltungsrat.
Von einer Beanstandung kann abgesehen werden, wenn es sich um unerhebliche Mangel
handelt oder wenn ihre unverzigliche Behebung,sichergestellt ist.

(6) Die vom Intendanten nach Absatz 5 Satz 1 abzugebende Stellungnahme soll auch eine
Darstellung der Malinahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung des Beauftragten
fur den Datenschutz getroffen worden sind. Der Iintendant leitet dem Verwaltungsrat
gleichzeitig eine Abschrift der Stellungnahme gegentber dem Beauftragten fir den
Datenschutz zu.

(7) Der Beauftragte fur den Datensehutz erstattet dem Verwaltungsrat alle 2 Jahre,
erstmals zum 1. Oktober 1995, einen Bericht Giber seine Téatigkeit. Weitere Berichte im
Einzelfall erstattet der Beauftragte fur den Datenschutz auf Anforderung des
Verwaltungsrates.

(8) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an den Beauftragten fur den Datenschutz
zu wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen
Daten durch die Kdrperschaft in seinen schutzwtrdigen Belangen verletzt zu sein.

IV. Abschnitt
Organisation, Finanzierung, Haushalt

§19
Organe

Die Organe der Korperschaft sind

1. der Horfunkrat,
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2. der Verwaltungsrat,

3. der Intendant.

§19a
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Mitglieder des Hoérfunkrates und des Verwaltungsrates sind Sachwalter der
Interessen der Allgemeinheit. Sie sind an Weisungen nicht gebunden. Sie dirfen keine
wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen haben, die geeignet sind, die Erflllung ihrer
Aufgaben als Mitglieder des Horfunkrates oder des Verwaltungsrates zu gefahrden
(Interessenkollision).

(2) Eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Horfunkrat und im Verwaltungsrat ist
ausgeschlossen. Ein Mitglied kann dem Hérfunkrat und.dem Verwaltungsrat zusammen
insgesamt in hochstens drei Amtsperioden angehdren.

(3) Dem Horfunkrat und dem Verwaltungsrat dirfen nicht angehoren

1. Mitglieder des Europaischen Parlamentes, des'Deutschen Bundestages oder eines
Landesparlamentes,

2. Mitglieder der Europaischen Kommission, der Bundesregierung oder der Regierung
eines deutschen Landes,

3. hauptamtliche kommunale Wahlbeamte,

4. Beamte, die jederzeitin den einstweiligen Ruhestand versetzt werden konnen,

5. Vertreter der kommunalen Spitzenverbande auf Leitungsebene,

6. Mitglieder im Vorstand einer Partei nach 8 2 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes
auf Bundes- oder Landesebene; die alleinige Mitgliedschaft in einem
Parteischiedsgericht gemal} 8§ 14 des Parteiengesetzes steht einer Mitgliedschaft im

Horfunkrat und Verwaltungsrat nicht entgegen.

Ausgenommen von Satz 1 sind die Mitglieder des Horfunkrates nach § 21 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und 2 sowie die Mitglieder des Verwaltungsrates nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2.

(4) Dem Horfunkrat und dem Verwaltungsrat dirfen ferner nicht angehoéren
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1. Angestellte oder arbeitnehmerahnliche Personen der Korperschaft oder ihrer
Mitglieder,

2. Personen, die in einem Arbeits- oder Dienstverhaltnis zu einem Unternehmen stehen,
an dem die Koérperschatt beteiligt ist, oder zu einem mit einem solchen Unternehmen
verbundenen Unternehmen (8 15 des Aktiengesetzes),

3. Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien eines anderen 6ffentlich-
rechtlichen Rundfunkveranstalters angehdren oder in einem Arbeits- oder
Dienstverhaltnis oder in einem arbeitnehmerahnlichen Verhéltnis zu diesem oder zu
einem mit diesem verbundenen Unternehmen (8 15 des Aktiengesetzes) stehen,

4. Personen, die privaten Rundfunk veranstalten oder den Aufsichtsorganen oder
Gremien eines privaten Rundfunkveranstalters oder ginemmit diesem verbundenen
Unternehmen (8 15 des Aktiengesetzes) angehoéren oder in einem Arbeits- oder
Dienstverhaltnis zu diesen stehen,

5. Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien einer Landesmedienanstalt
angehoren oder Organen, derer sich eine Landesmedienanstalt zur Erfullung ihrer
Aufgaben bedient, oder die zu diesen ©rganen oder einer Landesmedienanstalt in
einem Arbeits- oder Dienstverhaltnis‘stehen.

Ausgenommen von Satz 1 sind die Mitglieder des Verwaltungsrates nach § 24 Absatz 1
Nummer 3 und 4.

(5) Der in Absatz 3 Satz 1 genannte Personenkreis kann friihestens 18 Monate nach dem
Ausscheiden aus der dort genannten Funktion als Mitglied in den Horfunkrat oder den
Verwaltungsrat entsandt oder.gewahlt werden. Fir den in Absatz 3 Satz 1 genannten
Personenkreis gilt Absatz 3.Satz 2 entsprechend.

(6) Die Mitglieder des Hérfunkrates und des Verwaltungsrates haben Anspruch auf eine
Aufwandsentschadigung, Sitzungsgelder und Ersatz von Reisekosten mit Ausnahme des
Tagegeldes. Das Néhere regelt die Satzung. Aufwandsentschadigungen und
Sitzungsgelder sind der Hohe nach zu veréffentlichen.

§20
Aufgaben des Horfunkrates

(1) Der Horfunkrat hat die Aufgabe, fur die Angebote der Kérperschaft Richtlinien im
Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat aufzustellen und den Intendanten in Fragen zur
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Gestaltung der Angebote zu beraten. Er Gberwacht die Einhaltung der Richtlinien und der
in den 88 6 bis 11 und 15 dieses Staatsvertrages aufgestellten Grundséatze.

(2) Der Horfunkrat beschlief3t auf Vorschlag des Verwaltungsrates tber die Genehmigung
des Jahresabschlusses, die Entlastung des Intendanten und mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln seiner gesetzlichen Mitglieder Uber die Genehmigung des Haushaltsplans.

§21
Zusammensetzung des Horfunkrates

(1) Der Horfunkrat besteht aus finfundvierzig Mitgliedern, namlich

1. je einem Vertreter von dreizehn der vertragschlielBenden,Lander, fr die kein
Entsendungsrecht gemal3 § 24 Abs. 1 Nr. 1 fur den Verwaltungsrat besteht,

2. zwei Vertretern des Bundes,

3. einem Vertreter der Evangelischen Kirche in/dDeutschland,

4. einem Vertreter der Katholischen Kirche in Deutschland,

5. einem Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland,

6. einem Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes,

7. einem Vertreter der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbéande,

8. einem Vertreter des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates,

9. einem Vertreter von eco - Verband der Internetwirtschaft e.V.,

10. einem Vertreter des Lesben- und Schwulenverbandes e.V.,

11. einem Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz,

12. einem Vertreter der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.,

13. einem Vertreter des Deutschen Museumsbundes e.V.,

14. einem Vertreter des Deutschen Jugendherbergswerks e.V.,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

einem Vertreter des Weissen Rings e.V.,

einem Vertreter des Deutschen Hotel- und Gaststattenverbandes e.V.,

einem Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Badisch-Wurttembergischen
Bauernverbande,

einem Vertreter des Bundes der Vertriebenen, Landesverband Bayern e.V.,

einem Vertreter des Landessportbundes Berlin e.V.,

einem Vertreter der Handwerkskammern von Brandenburg,

einem Vertreter des Sozialverbandes Deutschland e/V., Landesverband Bremen,

einem Vertreter der ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V., Landesbezirk
Hamburg,

einem Vertreter des Deutschen Mieterbundes, Landesverband Hessen e.V.,

einem Vertreter eines Landesverbandes:der Freien Berufe, Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern e.V.,

einem Vertreter des Landesmusikrates Niedersachsen e.V.,

einem Vertreter des Landesjugendringes Nordrhein-Westfalen,

fur jeweils eine Amtsperiode einem Vertreter von ver.di - Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft e.V. - Landesbezirk Rheinland-Pfalz - aus dem
Fachbereich Medien oder einem Vertreter des Deutschen Journalistenverbandes/
Landesverband Rheinland-Pfalz,

einem Vertreter der Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V.,

einem Vertreter des VOS - Vereinigung der Opfer des Stalinismus, Landesverband
Sachsen e.V.,,

einem Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes - Landesverband Sachsen-Anhalt
eV,
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31. einem Vertreter des Landesnaturschutzverbandes Schleswig-Holstein,

32. einem Vertreter der Industrie- und Handelskammern von Thiringen.

Das Entsendungsrecht eines Landes nach Satz 1 Nr. 1 erlischt mit der Zuweisung eines
Entsendungsrechts desselben Landes fur den Verwaltungsrat nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 und
Abs. 2; malR3geblich ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Entsendungsrechts nach §
24 Abs. 2 Satz 2.

(2) Jeweils ein Mitglied des Personalrates am Sitz in K6ln und in Berlin nimmt an den
Sitzungen des Horfunkrates teil. Die Entscheidung Gber die teilnehmenden Mitglieder trifft
der Gesamtpersonalrat. Die Personalratsmitglieder kbnnen zu Fragen, die nicht den
Bereich der Angebotsgestaltung betreffen, gehért werden.

(3) Die Vertreter der entsendungsberechtigten Lander nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 werden
von den jeweiligen Landesregierungen, die Vertreter des Bundes nach Absatz 1 Satz 1 Nr.
2 von der Bundesregierung und die Vertreter nach Absatz,1 Satz 1 Nr. 3 bis 32 von den
Verbanden und Organisationen entsandt. Solange und soweit von dem Entsendungsrecht
kein Gebrauch gemacht wird, verringert sich die:Zahl der Mitglieder entsprechend.

(4) Bei der Entsendung der Vertreter sind Frauen und Manner angemessen zu
beritcksichtigen. Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 sind eine Frau und ein Mann zu
entsenden. In den anderen Fallen mussibei der Entsendung eines neuen Mitgliedes einem
mannlichen Mitglied eine Frau und einem weiblichen Mitglied ein Mann nachfolgen.

(5) Der amtierende Vorsitzende des'Horfunkrates stellt zu Beginn der Amtsperiode die
nach diesem Staatsvertrag ordnungsgemalie Entsendung fest und gibt die Feststellungen
dem Horfunkrat bekannt. Die entsendenden Stellen haben alle Angaben zu machen, die
zur Nachprufung der Voraussetzungen von Absatz 4, 6, 7 und § 19a Abs. 3 bis 5
erforderlich sind.

(6) Die Amtszeit der Mitglieder des Horfunkrates betragt funf Jahre. Scheidet ein Mitglied
vorzeitig aus, so ist nach den fir die Entsendung des ausgeschiedenen Mitgliedes
geltenden Vorschriften ein Nachfolger fir den Rest der Amtszeit zu berufen.

(7) Die Mitgliedschaft im Horfunkrat erlischt durch

1. Niederlegung des Amtes,

2. Verlust der Fahigkeit, Rechte aus 6ffentlichen Wahlen zu erlangen oder 6ffentliche
Amter zu bekleiden,
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3. Eintritt der Geschaftsunfahigkeit oder der Voraussetzungen der rechtlichen Betreuung
nach 8§ 1896 des Burgerlichen Gesetzbuches,

4. Eintritt des Todes,

5. Eintritt eines der in § 19a Abs. 3 und 4 genannten Ausschlussgriinde,

6. Eintritt einer Interessenkollision nach § 19a Abs. 1 Satz 3 oder

7. Abberufung aus wichtigem Grund durch die entsendungsberechtigte Stelle; ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein Mitglied aus der
entsendungsberechtigten Stelle ausgeschieden ist.

Die Mitgliedschaft des Vertreters eines entsendungsberechtigten.kandes nach Absatz 1
Satz 1 Nr. 1 erlischt zudem mit dem Wirksamwerden eines Entsendungsrechts desselben
Landes fur den Verwaltungsrat gemal3 § 24 Abs. 2 Satz 1. und 2. Das Vorliegen der
Erléschensgrinde nach Satz 1 Nr. 1 bis 5 gibt der Vorsitzende des Horfunkrates dem
Horfunkrat bekannt. Uber das Erléschen der Mitgliedschaft in den Fallen von Satz 1 Nr. 6
und 7 entscheidet der Horfunkrat. Bis zur Entscheidung nach Satz 4 behalt das betroffene
Mitglied seine Rechte und Pflichten, es seidenn, der Horfunkrat beschliel3t mit der
Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder, dass der Betroffene bis zur
Entscheidung nicht an den Arbeiten des Hoérfunkrates teilnehmen kann. Von der Beratung
und Beschlussfassung im Verfahren nach Satz 4 und 5 ist das betroffene Mitglied
ausgeschlossen.

(8) Weitere Einzelheiten des Verfahrens tber die Entsendung und Abberufung regelt die
Satzung. Die Satzung bedarf insoweit der Genehmigung durch die
rechtsaufsichtsfihrende Landesregierung.

(9) Die Lander uberprifen die Zusammensetzung des Horfunkrates nach Absatz 1
rechtzeitig vor Ablauf jeder zweiten Amtsperiode.

§ 22
Verfahren des Horfunkrates

(1) Der Horfunk ist beschlul3fahig, wenn mindestens die Halfte seiner Mitglieder anwesend
ist. Er faldt seine Beschlisse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit
nicht dieser Staatsvertrag anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt.
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(2) Der Horfunk wahlt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter in
geheimer Wahl. Er gibt sich eine Geschéaftsordnung, in der auch die Bildung von
Ausschissen vorgesehen werden kann. Der Anteil der Mitglieder nach § 21 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und 2 darf in den Ausschissen des Horfunkrates ein Drittel der Mitglieder nicht
Ubersteigen. Entsprechendes gilt bei der Wahl der Vorsitzenden und Stellvertreter des
Horfunkrates und seiner Ausschuisse.

(3) Der Horfunk tritt mindestens alle drei Monate zu einer ordentlichen Sitzung zusammen.
Auf Antrag von einem Funftel seiner Mitglieder oder des Intendanten muf3 er zu einer
aul3erordentlichen Sitzung zusammentreten. Die Einladungen ergehen durch den
Vorsitzenden.

(4) Der Intendant nimmt an den Sitzungen des Horfunkrates'teil. Ihm'soll von dem Termin
einer Sitzung rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. Er ist auf seinen, Wunsch zu horen.

(5) Die Sitzungen des Hérfunkrates sind 6ffentlich. In begriindeten Ausnahmefallen kann
der Horfunkrat den Ausschluss der Offentlichkeit beschlieRen. Personalangelegenheiten,
die aus Grunden des Personlichkeitsschutzes vertraulich'sind, und Angelegenheiten, in
welchen die Offenlegung von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen Dritter unvermeidlich
ist, sind stets unter Ausschluss der Offentlichkeit zu. behandeln. Die Sitzungen der nach
Absatz 2 Satz 2 gebildeten Ausschisse finden grundsatzlich nichtoffentlich statt.

(6) Die Zusammensetzung des Hdorfunkrates und seiner Ausschiisse nach Absatz 2 Satz 2
ist zu veroffentlichen. Die Tagesordnungen der Sitzungen des Horfunkrates und seiner
Ausschisse sind spatestens eine:\Woche vor den Sitzungen, die Anwesenheitslisten im
Anschluss an die Sitzungen zu veréffentlichen. Im Anschluss an die Sitzungen des
Horfunkrates sind Zusammenfassungen der wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen des
Horfunkrates sowie seiner vorberatenden Ausschisse zu veroéffentlichen. Die
Veroffentlichung hat unter'Wahrung von Betriebs- und Geschéftsgeheimnissen sowie
personenbezogener Daten der Beschaftigten der Kdrperschaft zu erfolgen. Berechtigte
Interessen Dritter an einer Geheimhaltung sind zu wahren. Eine Veréffentlichung in
elektronischer Form im Internetauftritt der Kérperschatt ist ausreichend. Das Néhere regelt
die Satzung.

(7) Der Horfunkrat halt auf Wunsch von mindestens sieben seiner Mitglieder
Fortbildungsveranstaltungen ab.

§23
Aufgaben des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat beschlief3t tiber den Dienstvertrag mit dem Intendanten. Der
Vorsitzende des Verwaltungsrates vertritt die Kérperschaft beim Abschlul3 des
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Dienstvertrages und beim Abschlul3 sonstiger Rechtsgeschéafte mit dem Intendanten sowie
bei Rechtsstreitigkeiten zwischen der Kérperschaft und dem Intendanten.

(2) Der Verwaltungsrat Uberwacht die Tatigkeit des Intendanten.

(3) Der Verwaltungsrat beschliel3t mit Zustimmung des Horfunkrates die Satzung der
Korperschatft.

(4) Der Verwaltungsrat beschliel3t iber dem vom Intendanten entworfenen Haushaltsplan,
der dem Horfunkrat geman § 20 zur Genehmigung zuzuleiten ist. Das gleiche gilt fir den
Jahresabschluf3.

§24
Zusammensetzung des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus zwolf Mitgliedern, namlich

1. je einem Vertreter von drei der vertragschlieRenden Lander,
2. einem Vertreter des Bundes, der von der,.Bundesregierung entsandt wird,

3. drei Vertretern der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten,
die von deren Intendanten entsandt werden,

4. drei Vertretern des ZDF, die vom Inténdanten des ZDF entsandt werden,

5. zwei Sachverstandigen, die. vom Hérfunkrat gewéhlt werden; ein Sachverstandiger
muss dabei Kenntnisse in den Bereichen Wirtschaftspriifung oder Betriebswirtschaft,
der andere Sachverstandige Kenntnisse in den Bereichen Rundfunkrecht,
Medienwirtschaft oder Medienwissenschaft aufweisen; sie miussen tber mindestens
funfjahrige Berufserfahrung in inrem jeweiligen Bereich verfligen; das Nahere regelt
die Satzung.

(2) Die entsendungsberechtigten Lander nach Absatz 1 Nr. 1 werden durch die
Ministerprasidenten einstimmig bestimmt und durch den Vorsitzenden der
Ministerprasidentenkonferenz gegenuber den Vorsitzenden von Hoérfunk- und
Verwaltungsrat benannt. Das Entsendungsrecht wird zu Beginn der Amtsperiode, fur die
es erteilt wird, im Ubrigen mit Zugang der Entscheidung nach Satz 1 bei den Vorsitzenden
von Horfunk- und Verwaltungsrat wirksam. Die Vertreter der entsendungsberechtigten
Lander werden von den jeweiligen Landesregierungen entsandt.
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(3) Jeweils ein Mitglied des Personalrats am Sitz in Koln und in Berlin nimmt an den
Sitzungen des Verwaltungsrates teil. Die Entscheidung Uber die teiinehmenden Mitglieder
trifft der Gesamtpersonalrat. Die Personalratsmitglieder kbnnen zu
Personalangelegenheiten gehort werden.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder betragt fiinf Jahre; § 21 Abs. 6 Satz 2 und Abs. 7 gelten
entsprechend.

(5) Solange und soweit von dem Recht der Entsendung kein Gebrauch gemacht wird,
verringert sich die Zahl der Mitglieder entsprechend.

(6) Bei der Entsendung der Vertreter sind Frauen und Manner angemessen zu
berticksichtigen. In den Fallen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mussen bei.der Entsendung
eines neuen Mitgliedes einem méannlichen Mitglied eine Frau‘und einem weiblichen
Mitglied ein Mann nachfolgen. In den Fallen des Absatzesd Nr.3 und 4 missen jeweils
mindestens eine Frau und ein Mann entsandt werden. Im'Fall des Absatzes 1 Nr. 5 soll ein
Mitglied eine Frau und ein Mitglied ein Mann sein.

§25
Verfahren des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat wahlt in geheimer Wahl aus seiner Mitte den Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter mit der Mehrheit der' Stimmen der gesetzlichen Mitglieder. Als
Vorsitzender ist entweder ein Vertreter.der.in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten oder des ZDF.4m Wechsel nach jeder Amtsperiode zu wahlen.
Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschaftsordnung, in der auch die Bildung von
Ausschussen vorgesehen werden kann. Der Anteil der Mitglieder nach § 24 Abs. 1 Nr. 1
und 2 darf in den Ausschiissen des Verwaltungsrates ein Drittel der Mitglieder nicht
Ubersteigen. Entsprechendes gilt bei der Wahl der Vorsitzenden und Stellvertreter des
Verwaltungsrates und seiner Ausschusse.

(2) Der Verwaltungsrat ist beschluf3fahig, wenn mehr als die Hélfte seiner Mitglieder
anwesend ist. Er fal3t seine Beschlisse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Beschlisse gemaf § 23
Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, Abs. 4, § 26 Abs. 1 und 3 und § 27 Abs. 2 bedrfen der Mehrheit von
zwei Dritteln der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder.

(3) Der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat ein. Auf Antrag von vier Mitgliedern muf3 er
ihn einberufen.

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates kénnen an den Sitzungen des Hoérfunkrates
teilnehmen. Sie haben das Recht, sich zu den Punkten der Tagesordnung zu auf3ern.
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(5) Die Sitzungen des Verwaltungsrates und seiner Ausschiisse finden grundsatzlich
nichtoffentlich statt.

(6) 8 22 Abs. 6 gilt entsprechend. Im Falle einer Zustimmung des Verwaltungsrates zum
Abschluss von Anstellungsvertragen mit auf3ertariflichen Angestellten nach § 28 Nr. 6
enthalt die Veroffentlichung der Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der
Sitzungen des Verwaltungsrates auch die Darstellung der jahrlichen Vergutungen sowie
etwaiger vertraglich vereinbarter Zusatzleistungen. Entsprechendes gilt fir Vertrage mit
freien Mitarbeitern, die der Zustimmung des Verwaltungsrates bedurfen.

8§ 26
Wahl und Amtszeit des Intendanten

(1) Der Intendant wird vom Hdorfunkrat auf Vorschlag des Verwaltungsrates auf die Dauer
von funf Jahren in geheimer Wahl gewahlt. Fur die Wahl sind'mindestens zwei Drittel der
Stimmen der gesetzlichen Mitglieder erforderlich. Wiederwahl ist zulassig.

(2) Aufgaben des Intendanten darf nur wahrnehmen, wer

a) seinen standigen Wohnsitz oder gewdhnlichensAufenthalt in der Bundesrepublik
Deutschland hat,

b) unbeschrankt geschéftsfahig ist,
c) unbeschréankt strafrechtlich verfolgt‘werden kann,

d) die Fahigkeit besitzt, offentliche Amter zu bekleiden und die Rechte aus offentlichen
Wabhlen zu erlangen, sowie

e) Grundrechte nicht verwirkt hat.

(3) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten mit Zustimmung des Horfunkrates entlassen;
der Beschlul? des Horfunkrates bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der
gesetzlichen Mitglieder. Der Intendant ist vor der BeschluR3fassung zu héren. Mit der
Entlassung scheidet der Intendant aus seiner Stellung aus; die Bezlge sind ihm fir die
Dauer der Wahlzeit weiterzugewahren.

§ 27
Aufgaben des Intendanten

(1) Der Intendant vertritt die Korperschatft gerichtlich und aufRergerichtlich. Er ist fur die
gesamten Geschafte der Korperschaft einschliel3lich der Gestaltung der Angebote
verantwortlich.
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(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat die Direktoren und
ausderen Mitte seine Stellvertretung.

und aus deren Mitte einen Vertreter fuir den Fall seiner Abwesenheit.

§28
Zustimmungspflichtige Rechtsgeschafte des Intendanten

Der Intendant bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates zu folgenden
Rechtsgeschaften:

1. Erwerb, VerauBerung und Belastung von Grundstiicken,

2. Erwerb und VeréauRerung von Unternehmungen und Beteiligungen an ihnen,

3. Aufnahme von Anleihen und Inanspruchnahme von Krediten;,

4. Ubernahme einer fremden Verbindlichkeit, einer Biirgschaft oder einer Garantie,
5. Abschlul3 von Tarifvertragen,

6. Abschluf3 von Anstellungsvertragen mit aul3ertariflichen Angestellten nach naherer
Bestimmung der Satzung,

7. Ubernahme einer sonstigemVerpflichtung im Wert von mehr als 125.000 Euro.

§29
Finanzierung

Die Korperschaft wird aus Mitteln des Rundfunkbeitrags gemal den Bestimmungen des
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages finanziert. Sie deckt im tbrigen ihre Ausgaben
durch sonstige Einnahmen.

§30
Haushaltswirtschaft

(1) Die Korperschatft ist in ihrer Haushaltswirtschaft selbstandig, soweit dieser
Staatsvertrag nichts anderes bestimmt oder zulaft.

(2) Die Haushaltswirtschaft richtet sich nach der Finanzordnung, die der Verwaltungsrat
erlalt. Der Haushalt ist nach den Grundséatzen der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit
aufzustellen.
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(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsfihrung unterliegt der gemeinsamen Prifung durch die
Rechnungshdfe der Lander Berlin und Nordrhein-Westfalen. Sie prufen die
Wirtschaftsfihrung bei solchen Unternehmen des privaten Rechts, an denen die
Korperschaft unmittelbar, mittelbar oder zusammen mit anderen Rundfunkanstalten oder
-korperschaften des o6ffentlichen Rechts mit Mehrheit beteiligt ist und deren
Gesellschaftsvertrag oder Satzung diese Prufungen durch den Rechnungshof des
Sitzlandes vorsieht. Die Korperschatt ist verpflichtet, fur die Aufnahme der erforderlichen
Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung der Unternehmen zu sorgen.

§ 30a
Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Der Intendant hat nach Abschluss des Geschaftsjahres den/Jahresabschluss, den
Lagebericht, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht zu erstellen. Der
Konzernlagebericht hat einen umfassenden Einblick in die‘Vermdgens- und
Ertragsverhaltnisse der Korperschaft einschlie3lich ihrer. Beziehungen zu Unternehmen,
an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, za vermitteln.

(2) Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind.nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches flr grof3e Kapitalgesellschaften aufzustellen und vor der
Feststellung zu prifen. Der Abschlussprufer ist auch mit den Feststellungen und Berichten
nach § 53 des Haushaltsgrundsatzegesetzes zu beauftragen.

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss, Konzernlagebericht und
Prufungsbericht werden vom Intendanten den Regierungen und den Rechnungshoéfen der
Sitzlander Ubermittelt.

(4) Nach Genehmigung des Jahresabschlusses verdffentlicht der Intendant eine
Gesamtlbersicht Uber den Jahresabschluss und eine Zusammenfassung der
wesentlichen Teile des Konzernlageberichts.

(5) Die Korperschaft veréffentlicht die fur die Tatigkeit im Geschaftsjahr gewahrten Beziige
des Intendanten und der Direktoren unter Namensnennung im Geschaftsbericht. Satz 1
gilt insbesondere auch fir:

1. Leistungen, die den genannten Personen fur den Fall einer vorzeitigen Beendigung
ihrer Tatigkeit zugesagt worden sind,

2. Leistungen, die den genannten Personen fiur den Fall der regularen Beendigung ihrer

Tatigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der Kdrperschaft
wahrend des Geschéftsjahres hierfur aufgewandten oder zurtickgestellten Betrag,
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3. wahrend des Geschéftsjahres vereinbarte Anderungen dieser Zusagen,

4. Leistungen, die einer der betroffenen Personen, die ihre Tatigkeit im Laufe des
Geschaéftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des
Geschaéftsjahres gewahrt worden sind,

5. Leistungen, die den genannten Personen fir Tatigkeiten bei Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften der Kérperschaft oder ihrer Mitglieder gewahrt worden
sind, und

6. Leistungen, die den genannten Personen fur entgeltliche Nebentatigkeiten gewahrt
worden sind; dies gilt nicht, wenn die Hohe der jeweils vereinbarten Einkinfte den
Betrag von 1.000 Euro monatlich nicht tUbersteigt.

(6) Die Tarifstrukturen und eine strukturierte Darstellung.der/auf3er- und tbertariflichen
Vereinbarungen sind zu veroffentlichen.

§31
Rechtsaufsicht

(1) Die Landesregierungen wachen Uber die;ordnungsgeméfie Durchfihrung der
Bestimmungen dieses Staatsvertrages, des Rundfunkstaatsvertrages und Utber die

Beachtung der allgemeinen Rechtsvorschriften. Sie tiben diese Befugnis durch eine
Landesregierung in zweijahrigem Wechsel aus; der Wechsel richtet sich nach der
alphabetischen Reihenfolge der Lander. Die rechtsaufsichtsfihrende Landesregierung ist
jeweils zugleich zustandige Behérde nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Rundfunkstaatsvertrages.

(2) Rechtsaufsichtliche MaRnahmen sind erst zulassig, wenn die zustandigen Organe der
Korperschaft die ihnen obliegenden Pflichten in angemessener Frist nicht oder nicht
hinreichend erfillen. Die rechtsaufsichtsfihrende Landesregierung hat sich zuvor mit den
anderen Landesregierungen abzustimmen. Sie ist berechtigt, der Kérperschaft im
Einzelfall eine angemessene Frist zur Wahrnehmung ihrer Pflichten zu setzen.

8§32
Konkursunfahigkeit

Ein Insolvenzverfahren tber das Vermégen der Korperschatft ist unzulassig.
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§33
Informationspflicht, Personalvertretungsrecht

(1) Soweit rechtsverbindliche Berichtspflichten der Lander zum Rundfunk gegentber
zwischenstaatlichen Einrichtungen oder internationalen Organisationen in bezug auf die
Korperschaft bestehen, gilt § 9 Abs. 1 und 2 Rundfunkstaatsvertrag entsprechend.

(2) Fur die Kérperschaft sind das Bundespersonalvertretungsgesetz und die dazu
ergangenen Rechtsverordnungen in ihrer jeweils geltenden Fassung nach MalRgabe der
fur die ,Deutsche Welle* geltenden Vorschriften entsprechend anwendbar, sofern in
diesem Staatsvertrag nichts Abweichendes geregelt ist. In den Féllen des § 71 Abs. 1 Satz
4 des Bundespersonalvertretungsgesetzes sind abwechselnd diePrasidenten der
Oberverwaltungsgerichte der Sitzlander, beginnend mit Nordrhein-Westfalen, oder ein von
ihnen Beauftragter mit der Befahigung zum Richteramt fur zwei Jahre Vorsitzender der
Einigungsstelle.

(3) Der Intendant schafft mit Zustimmung des Verwaltungsrates fiur die von der
Korperschaft beschaftigten arbeitnehmerahnlichen Persenen im Sinne von § 12a des
Tarifvertragsgesetzes eine institutionalisierte Vertretung.ihrer Interessen
(Freienvertretung). Diese steht im regelmaf3igen Austausch mit dem Intendanten. Naheres
regelt ein Statut des Intendanten, das insbesondere die Modalitdten der Wahl sowie die
Rahmenbedingungen fir die Tatigkeit der,Freienvertretung festlegt.

V. Abschnitt
Ubergangs- und SchluBbestimmungen

§34
Kiindigung

(1) Dieser Staatsvertrag gilt fur unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der
vertragsschlieRenden Landern.zum Schluf3 des Kalenderjahres mit einer Frist von einem
Jahr gekundigt werden. Die:Kundigung kann erstmals zum 31. Dezember 2020 erfolgen.
Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekiindigt, kann die Kiindigung mit
gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre spateren Zeitpunkt erfolgen. Die Kiindigung ist
gegenuber dem Vorsitzenden der Ministerprasidentenkonferenz schriftlich zu erklaren. Die
Kindigung eines Landes laf3t das Vertragsverhaltnis der Gbrigen Lander zueinander
unberuhrt, jedoch kann jedes der Ubrigen Lander den Vertrag binnen einer Frist von drei
Monaten nach Eingang der Kiindigungserklarung zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

(2) Wird der Rundfunkstaatsvertrag nach seinem § 62 Absatz 1 gekindigt, gelten die auf
die Korperschaft anwendbaren Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrages fir die
Kdrperschatft fort. Im Falle einer Kiindigung einzelner Vorschriften des
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Rundfunkstaatsvertrages nach seinem § 62 Absatz 5 finden die gekindigten Vorschriften
auf die Korperschaft keine Anwendung.

) §35
Ubergangsbestimmungen

(1) Die Zusammensetzung sowie die Rechte und Pflichten der Mitglieder des
Horfunkrates, des Verwaltungsrates und ihrer Ausschiisse bleiben vom Inkrafttreten des
20. Rundfunkénderungsstaatsvertrages bis zum Ablauf der am 1. September 2017
laufenden Amtsperioden von Horfunkrat, Verwaltungsrat und ihren Ausschiissen
unberihrt, soweit in den nachfolgenden Absatzen nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Die am 1. September 2017 laufenden Amtsperioden des/Horfunkrates und des
Verwaltungsrates enden am 31. Dezember 2018.

(3) Die am 1. September 2017 laufenden Amtsperioden des Hérfunkrates und des
Verwaltungsrates gelten als erste im Sinne von § 19a Abs. 2 Saiz 2.

Anlage 1
Protokollerklarungen zum Staatsvertrag

Protokollerklarung des Landes Berlin zu § 4.

Berlin weist darauf hin, dal3 nach dem Staatsvertrag Uber die Zusammenarbeit zwischen
Berlin und Brandenburg im Bereich des Rundfunks der bundesweite Horfunk zur
Grundversorgung gehort.

Protokollerklarung des Landes Berlin
zu 8 1 Abs. 4 und § 27 Abs. 2:

Berlin geht davon aus, dal3 derstellvertretende Intendant aus dem Funkhaus Berlin
berufen wird.

Protokollerklarung zu § 3'Abs. 1:

Die Lander stimmen in dem Ziel tberein, dal3 der bundesweite Horfunk einen mdglichst
hohen Versorgungsgrad in der Bevolkerung erreichen soll.

Protokollerklarung der Lander
Baden-Wiirttemberg und Bayern:

Baden-Wirttemberg und Bayern weisen hierzu darauf hin, dal? dieses Ziel nicht zu Lasten
ihrer Landesrundfunkanstalten und privaten Anbietern verfolgt werden kann.
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Protokollerklarung des
Freistaates Bayern zu § 21 Abs. 4:

Der Freistaat Bayern akzeptiert die Regelung in § 21 Abs. 4 nur, um eine Gesamteinigung
der Lander uUber den Staatsvertrag zu ermdglichen.

Anlage 2

(zu 8 11c Abs. 3 Nr. 3 des Rundfunkstaatsvertrages)

Programmkonzept DRadio Wissen

1.

Ausgangslage

Der Eintritt ins digitale Zeitalter geht einher mit Unsicherheiten kunftiger
Mediennutzung, von denen auch die Qualitdtsangebote im Horfunk betroffen sind.
Wer eine junge anspruchsvolle Zielgruppe erreichenwill, muss ein an den inhaltlichen
und formalen Anspriichen sowie den Rezeptionsgewohnheiten dieser Zielgruppe
orientiertes Radioformat entwickeln.

Gerade die Zielgruppe der jungen Erwachsenen, die mit DRadio Wissen vorrangig
angesprochen werden soll und die durch andere anspruchsvolle Angebote nicht
angemessen erreicht wird, zeichnet sich durch ein grol3es Informationsbedurfnis aus
und ist durch das Internet an hohe Aktualitatsstandards gewdhnt. Ausgehend von der
Zielgruppe junger Erwachsener wird das Programmangebot von DRadio Wissen
seinen Inhalten entsprechend generationsubergreifend und integrativ angelegt.

Ein erfolgreiches Radioprogramm muss ein breites Interessenspektrum seiner
Zielgruppe befriedigen, um Hérdauer und langfristige Horerbindung und damit
Akzeptanz am Markt zu erreichen.

Erfolgreiches Radio muss sich durch ein einpragsames, leicht ,erlernbares”
Sendeschema und kreative Programmformen auszeichnen.

Der Horfunkrat des Deutschlandradios hat am 11. September 2008 den ,Bericht tber
programmliche Leistungen und Perspektiven des Nationalen Horfunks 2008-2010",
(HR 5/2008) verabschiedet. Er verpflichtet das Deutschlandradio darin auf
Qualitatsstandards, die fur den 6ffentlich-rechtlichen Rundfunk verbindlich sein
sollten. Dies betrifft u.a.

- einen hohen Anteil an Eigenproduktionen,

ein verlassliches Nachrichtenraster,
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- Innovationsfahigkeit und

- die Eigenentwicklung von Formaten fur die spezifischen Bedurfnisse der
jeweiligen Horerschaft.

Repréasentative Horerumfragen belegen, dass die Deutschlandradio-Programme sich
wegen dieser Merkmale einer hohen Akzeptanz bei der Hoérerschaft erfreuen. Ein
Drittel der insgesamt 4,8 Millionen Horer der 22 gehobenen Programme in
Deutschland werden allein durch die beiden Angebote des Nationalen Horfunks
Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur generiert - und dies trotz
unzureichender bundesweiter Frequenzausstattung.

Der hohe Anteil der Horerschaften legt nahe, dass ein erfolgreiches, sich an den
vorgegebenen Qualitatsmerkmalen orientierendes DRadio Wissen die Zahl der
Horer dieses anspruchsvollen Programmsegments insgesamt erhdhen und damit
weiter zur Anerkennung offentlich-rechtlicher Qualitatsleistungen beitragen kann.
Insoweit ist das Angebot von strategischer Bedeutungfiir den 6ffentlich-rechtlichen
Rundfunk insgesamt.

Deutschlandradio Kultur ist es gelungen, mit seinen innovativen Angeboten sowohl
das jungste Durchschnittsalter der Horer der sogenannten gehobenen Programme
(Deutschlandradio Kultur MA 2008 11'50 Jahre, generell 55 Jahre) als auch ein
ausgeglichenes Verhaltnis von weiblichen'und mannlichen Hérern zu erzielen. Diese
Erfahrungen bilden eine tragfahige ' Grundlage fir die Entwicklung eines neuen
Qualitatsangebots, das sich dem:Thema Wissen widmet.

Ein solches Wissensprogramm wird weder 6ffentlich-rechtlich noch kommerziell
angeboten. Es entspricht voniseinen Inhalten dem Kern des 6ffentlich-rechtlichen
Auftrags. Es tritt nicht in Kenkurrenz zu bestehenden Angeboten. Der Nationale
Horfunk ist der angemessene Veranstalter, weil er wegen seiner Uberregionalen
Struktur und seiner Prasenz in allen Landern Gber enge Kontakte zu den Bildungs-
und Wissenschaftseinrichtungen verfugt, zum Teil schon jetzt, mit ihnen
zusammenarbeitet und ihnen eine bundesweite publizistische Aufmerksamkeit
verschaffen kann. Dies ist nicht nur von medienpolitischer, sondern auch von
wissenschafts- wie gesellschaftspolitischer Bedeutung. DRadio Wissen ist ein
publizistischer Integrator in der féderalen Wissenschafts- und Bildungslandschatft.

Inhaltlich und formal wird sich DRadio Wissen als ein wortorientiertes Programm an
den vorgegebenen. Qualitatsstandards ausrichten.

Zielgruppe und inhaltliches Angebot
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Deutschlandradio wird mit DRadio Wissen ein digitales, werbefreies Vollprogramm
veranstalten. Es verknupft, die Verlasslichkeit der Marke Deutschlandradio mit Kirze
und Fasslichkeit der Darbietung sowie einem eindeutigen Nutzlichkeits-versprechen.
Es soll neben Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur treten, prinzipiell alle
Altersgruppen ansprechen, sich aber vor allem an die Zielgruppe ,junge Erwachsene"
richten. Das Profil ,Wissen" ist jugendaffin. Jungen Leuten ist bewusst, dass Bildung,
Ausbildung und Wissenserwerb Voraussetzungen, fur soziale Sicherheit,
gesellschaftliche Anerkennung und beruflichen Aufstieg sind.

Der Wissensbegriff ist weit gefachert. Er umfasst Forschungsergebnisse aus den
Natur- und Geisteswissenschaften, Bildung und Beruf, Geschichte und. Literatur,
Gesundheit und Erndhrung, Umwelt und. Verbraucherschutz, Religion, und Web-
Wissen. Ein Programmangebot ,Wissen" steht im Einklang mit der von Politik,
Wirtschaft, Gewerkschaften und allen kulturellen Institutionen getragenen
Uberzeugung, dass die Zukunftssicherung unseres LLandes davon abhangt, in
welchem Mal3e es gelingt, die Gesellschaft, zu einer ,Wissensgesellschaft" zu
formen. Ein digitales Wissens-Angebot, bei dem das Internet als Plattform
gleichberechtigt neben das lineare Programm tritt, kommt den medialen
Nutzungsgewohnheiten des jingeren Publikums entgegen. Es fordert aul3erdem die
dringend bendtigte Akzeptanz digitaler Verbreitungswege fur das Radio.

Das neue Programm basiert nicht auf der Parallel-Ausstrahlung von auf anderen
Kanélen zeit-gleich gesendeten Formaten. DRadio Wissen ist ein innovatives
Vollprogramm. Es kann auf eine'Fiille von Inhalten aus Deutschlandfunk und
Deutschlandradio Kultur zurtickgreifen. Die beiden Programme zeichnen sich durch
einen unvergleichlich hohen/Anteil an Eigenproduktionen/Erstsendungen aus (tiber
60 Prozent). Wissensangebote unterschiedlicher Genres sind in hohem Malie
vorhanden. Viele kbnnen unverandert ibernommen, andere missen umformatiert
werden. Als Beispiele fir Sendungen deren Inhalte fir DRadio Wissen aufbereitet
werden kdnnten, dienenétwa: Forschung aktuell, Campus & Karriere, PISAplus und
Elektronische Welten:

Der bereits generierte Stoff muss durch einzelne, speziell fir DRadio Wissen
produzierte Beitrage erganzt werden. Geeignete Inhalte aus den Programmen der
Landesrundfunkanstalten der ARD sind tber den vertraglich vereinbarten
Programmaustausch (Kooperationsvereinbarung zwischen ARD und
Deutschlandradio vom 06.12.1994 auf der Grundlage von § 5 Deutschlandradio-
Staatsvertraq) verfugbar und werden das Angebot bereichern. Deutschlandradio hat
dariiber hinaus interessierte Landesrundfunkanstalten eingeladen, innovative

Formate zu entwickeln, die sie in den eigenen Programmen ausstrahlen und fir das
nationale Wissensprogramm bereitstellen kdnnen. Diese Sendungen kdnnen in
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DRadio Wissen integriert werden. Das Volumen der durch den Programmaustausch
zur Verfugung gestellten Inhalte und die daraus zu gewinnenden Synergien
beeinflussen das von Deutschlandradio fir DRadio Wissen zu planende Budget.

Programmstruktur

Eine besondere Herausforderung ist die Strukturierung des Programms. Es muss
ebenso aktuelle Informationen aus allen Wissensbereichen wie vertiefende
Berichterstattung anbieten. Es wird, aus den von Deutschlandfunk und
Deutschlandradio Kultur Gbernommenen, von anderen zugelieferten oder aus neu
produzierten Beitrdgen in Modulen gebundelt. Dieses Strukturprinzip gilt vornehmlich
fur die Hauptsendezeiten von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr.

Ein wissensaffines Publikum erwartet eine klare und verlassliche Nachrichtenstruktur
mit hoher Frequenz. Deutschlandradio kann sich dabei auf eine von ihm in Auftrag
gegebene Nutzerstudie stutzen (Ergebnisse einerElitenbefragung unter Politikern,
Journalisten, Wirtschaftsmanagern und Fuhrungskraften aus dem Bereich Kultur in
Deutschland. Juni 2008, tns emnid). In dieser reprasentativen Studie setzen achtzig
Prozent der Befragten ausfihrliche Nachrichtensendungen an die erste Stelle des
von ihnen erwarteten idealtypischen Inhaltsprofils eines bundesweiten Informations-
und Kulturprogramms. So wird DRadio*Wissen zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr
ein durch Nachrichtenbldcke strukturiertes Programm nach der Stundenuhr anbieten.
In einem 15- bis 20-minutigen Rhythmus werden aktuelle politische Nachrichten,
Wissens-und Kulturnachrichten die'Stunde gliedern. Fir die Flachen zwischen den
Nachrichtenblécken werden themenbezogene Beitragsmodule erstellt. Thematisch
folgt dies den Beschreibungen unter Punkt 2. Bildungspolitische und
bildungspraktische Themen zum Primar-, Sekundar- und Tertiar-Bereich werden
wegen des hohen Nutzwerts fiir die Zielgruppe eine herausragende Rolle spielen.

Wissen bedeutet@auch;fit.zu sein fur den Tag. Insoweit wird DRadio Wissen im
Rahmen dieser Beitragsmodule auch auf wichtige, politische, wirtschaftliche oder
kulturelle Tagesereignisse einstimmen, zentrale Themen und Begriffe der Agenda
erlautern und. auf geeignete Sendungen, von ARD, ZDF, arte und 3sat hinweisen und
damit auch zum Programmfuhrer fur Wissenssendungen im o6ffentlich-rechtlichen
Fernsehen werden. Fur den aktuellen Bereich werden Eigenproduktionen nétig sein.
Dabei kann auch die Form des Interviews gewdahlt werden, zumal dramaturgische
Abwechslung innerhalb der Stundenuhr geboten ist. Die inhaltlichen Blocke werden
uber den Tag rotieren, um den individuellen Nutzungsgewohnheiten und
-moglichkeiten der beruflich gebundenen Horerschaft entgegenzukommen. Die
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aktuellen Nachrichtensendungen sowie die Formatierung der Module setzen den
Einsatz sachkundigen Personals voraus.

Nach der schon zitierten Studie liegen kulturelle und politische Features (neben
Interviews) mit sechzig Prozent an zweiter Stelle des von den Nutzern gewiinschten
Inhaltsprofils. Die Zeit nach 20 Uhr kann und wird unter Zurlckstellung des engen
Nachrichtentaktes Raum fur Features und Dokumentationen sowie flr langere
Gesprachsformen bieten. Bis auf ein (eingeschranktes) aktuelles Nachrichtenangebot
wird die Nachtstrecke vornehmlich fur Wiederholungen genutzt. Die
Programmgestaltung des Wochenendes wird durch entsprechende langere Formen
dominiert.

Im Bereich von Features und Dokumentationen kann Deutschlandradio auf einen
Fundus eigener Beitrage und im Rahmen des Programmaustausches auch auf
Sendungen der Landesrundfunkanstalten zurickgreifen. Gerade im Wissensbereich
muss eine genaue Priifung erfolgen, ob die in den‘'Sendungen gemachten Aussagen
noch dem aktuellen Kenntnisstand entsprechen. Dies kann die Nutzung dieses
Repertoires einschranken und es setzt einen entsprechenden Personalaufwand fir
Auswahl, Bearbeitung und Kommentierung,voraus.

DRadio Wissen bildet das lineare digitale Audio-Programmangebot. DRadio Wissen
gelangt ausschlie3lich auf digitalem Weg zu den Hoérerinnen und Hérern. Die
Verbreitungswege werden der Satellit, das:Kabel, die digitale Terrestrik und der tber
das Internet verbreitete Livestream sein. Neben der Rotation inhaltlich bestimmter
Module laRt sich mit der gezielten und zeitunabhéangigen Nutzung des Internets eine
Verstarkung der Nachhaltigkeit erreichen. Das Internet soll eindeutig Sendlings
-bezogen auch als Plattferm furInteraktion und Partizipation genutzt werden. Dafir
sollen neue Formate erprobtwerden. So bieten sich Chats mit Redakteuren und
Experten aus den verschiedenen Wissensgebieten an. Mit seinem ,Blogspiel mit
Radioanschluss”fat Deutschlandradio Kultur bereits wertvolle Erfahrungen mit
interaktiven Programmformaten gesammelt.

Kooperationen und Crossmedialitat

DRadio Wissen arbeitet crossmedial. Die Inhalte des linearen Programms werden
als audio, zum Teil verschaffet im Internet angeboten. DRadio Wissen verweist mit
Programmtips, Interviews mit Autoren und Redakteuren von ARD, ZDF, arte und 3sat
im Rahmen seiner Themenmodule auf anspruchsvolle Fernsehsendungen. Es
erweitert damit sein eigenes inhaltliches Angebot: und gibt den Horern Hinweise auf
erganzende und vertiefende Informationen im 6ffentlich-rechtlichen Fernsehen und
unterstreicht damit: dessen Rolle als Qualitatsproduzent:
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Deutschlandradio arbeitet schon heute im Rahmen seines Informations- und
Kulturauftrages mit einer Reihe von Stiftungen, Wissenschafts- und
Bildungsinstitutionen zusammen, z.B. mit der Bundes-zentrale fur politische Bildung
(Veranstaltungen zum Prager Frihling), mit dem Goethe-Institut, der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (ZEIT-Forum der Wissenschatft)
oder mit. dem Deutschen Museumsbund (Regionalmuseen-Sendereihe tGber 1 1/2
Jahre). Diese Kooperationen beziehen sich auf einzelne Sendungen, auf Reihen und
offentliche Veranstaltungen. DRadio Wissen wird diese Kooperationen ausbauen
und kann unter Nutzung von Veranstaltungen dieser Institutionen neue auf dem
Wissensmarkt vorhandene Informationen generieren und fur sein Programm nutzen.
Das Interesse dieser Institutionen an einer Zusammenarbeit:mit dem Nationalen
Horfunk ist erkennbar grof3. Bislang konnte nur ein Uberschaubares Angebot von
Kooperationswiinschen beriicksichtigt werden. Bei DRadio Wissen ergeben sich fir
beide Seiten und zum Nutzen der Horerzielgruppen neue erweiterte Moglichkeiten
der Zusammenarbeit.

Deutschlandradio arbeitet schon zur Zeit intensiv mit' Rrintmedien zusammen.
Aufgrund der bisherigen Konzentration der Programme auf Information (Politik,
Wirtschaft) und Kultur beschrénkte sich die Zusammenarbeit weitgehend auf die
Politik-Ressorts und das Feuilleton. Fachkundige Redakteure der Printmedien
kommen im Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur zu Wort. Beitrdge aus den
Programmen des Nationalen Horfunks werden in den Printmedien abgedruckt.
DRadio Wissen bietet die Mdglichkeit, diese Kooperation auf die Ressorts Natur und
Technik, Wissenschaft, Wissens-Seiten und auf entsprechende Periodika
auszudehnen. Dabei konnen'die bereits jetzt genutzten Kooperationsmodelle auf die
Themengebiete von DRadio Wissen Ubertragen, werden.

Wettbewerbssituation

DRadio Wissen(ist als sinnhafte Ergadnzung der medialen Angebots-Palette
projektiert. Neben den‘Periodika bieten eine Reihe von Zeitungen
Wissenssupplements oder zumeist wochentlich erscheinende Wissens-Seiten an. In
den meisten Fallen wird Wissen mit Forschung Gbersetzt. Auch im 6ffentlich-
rechtlichen Rundfunk finden sich Sen-' diingen und Rubriken mit Wissenscharakter.
Hingegen existiert ein tagliches umfassendes Wissensangebot weder im Printbereich
noch in den elektronischen Medien (Vollprogramm). DRadio Wissen tritt also zu
keinem vergleichbaren Angebot in Konkurrenz und ist ein Unikat. Es kann durch
Kooperationen dazu beitragen, die Themen der Wissensgesellschaft starker in der
Offentlichkeit zu verankern und den Bildungsinstitutionen und ihren Nutzern ein
kontinuierliches Angebot zur Orientierung und zur Wissenserweiterung zu bieten.
Dies ist auch von. hohem Nutzwert fur Bildungsinstitutionen (Schulen,
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Volkshochschulen, Universitaten, Weiterbildungseinrichtungen). Deutschlandradio
schafft public value und nimmt 6ffentlich-rechtliche Verantwortung" wabhr.

Finanzierung und Verbreitung

Das neue, digitale Programm soll im Kdlner Funkhaus des Nationalen Horfunks
produziert und von dort aus gesendet werden. Die Entscheidung fur den Standort
KoIn wurde deshalb getroffen, weil hier aufgrund der baulichen Gegebenheiten nur
geringe Aufwendungen fur die Schaffung von Biro- und Studioraum anfallen werden
und weil hier die grof3ten Synergiegewinne zu erzielen sind. In KéIn sitzt die Zentrale
Nachrichtenredaktion von Deutschlandradio. Auch der Web-Auftritt von
Deutschlandradio wird in Kéln produziert. Deutschlandradio Kultur,.das Berliner
Programm, wird wichtige Stoffelemente zuliefern.

Als finanzieller Rahmen wird fir DRadio Wissen die'Summe‘von rund 6 Mio. € p.a.
kalkuliert. Als Starttermin ist der 1. Januar 2010 vorgesehen. Ab diesem Zeitpunkt
werden die Kosten in voller Hohe anfallen. Das Programm soll tGiber das bestehende
DAB-Netz, Uber digitales Kabel und digitalen Satellit sowie als Internet-Livestream
verbreitet werden.

Seite 33 von 33



	Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts "Deutschlandradio" (Deutschlandradio-Staatsvertrag - DLR-StV -)"
	Deutschlandradio-Staatsvertrag
	I. AbschnittErrichtung, Angebote
	§ 1 Rechtsform, Name, Sitz
	§ 2Angebote
	§ 3 Technische Übertragungskapazitäten
	§ 4 Erstellung von Audioproduktionen, Verwertung, Druckwerke
	§ 5 Zusammenarbeit mit ARD und ZDF

	II. AbschnittVorschriften für die Angebote 
	§ 6 Gestaltung der Angebote
	§ 7 Berichterstattung
	§ 8 Unzulässige Angebote, Jugendschutz
	§ 9 Gegendarstellung
	Fußnoten
	§ 10 Verlautbarungsrecht
	§ 11 Anspruch auf Sendezeit
	§ 12 Verantwortung
	§ 13 Auskunftspflicht
	§ 14 Beweissicherung
	§ 15 Eingaben, Beschwerden

	III. AbschnittDatenschutz
	§ 16 Geltung von Datenschutzvorschriften
	§ 17 Datenverarbeitung für journalistisch-redaktionelle Zwecke
	§ 18 Datenschutzbeauftragter

	IV. AbschnittOrganisation, Finanzierung, Haushalt 
	§ 19 Organe
	§ 19a Allgemeine Bestimmungen
	§ 20 Aufgaben des Hörfunkrates
	§ 21 Zusammensetzung des Hörfunkrates
	§ 22 Verfahren des Hörfunkrates
	§ 23 Aufgaben des Verwaltungsrates
	§ 24 Zusammensetzung des Verwaltungsrates
	§ 25 Verfahren des Verwaltungsrates
	§ 26 Wahl und Amtszeit des Intendanten
	§ 27 Aufgaben des Intendanten
	§ 28 Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte des Intendanten
	§ 29 Finanzierung
	§ 30 Haushaltswirtschaft
	§ 30a Jahresabschluss und Lagebericht
	§ 31 Rechtsaufsicht
	§ 32 Konkursunfähigkeit
	§ 33 Informationspflicht, Personalvertretungsrecht

	V. AbschnittÜbergangs- und Schlußbestimmungen 
	§ 34 Kündigung
	§ 35 Übergangsbestimmungen

	Anlage 1
	Anlage 2



